
 

Sammlung ausgewählter rechtlicher Paragraphen  
für den Bereich des Kinderschutzes 

 
 
SGB VIII  
 
SGB VIII § 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 
 
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung 

zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 

ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere  

1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu bei-
tragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, 

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstüt-
zen, 

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien 

sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 
 
 
 
SGB VIII § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 
 
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 

Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwir-
ken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten so-
wie das Kind oder der Jugendliche einzubeziehen, soweit hierdurch der wirksame Schutz 
des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur 
Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so 
hat es diese den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubie-
ten. 

(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 
diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag 
nach Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei der Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die 
Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei den Personensorgeberechtigten o-
der den Er-ziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn 
sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die angenomme-
nen Hilfen nicht ausreichend erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden. 

(3) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das 
Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Personensorgeberechtigten oder die Erzie-
hungs-berechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefähr-
dungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des 
Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den 
Jugendlichen in Obhut zu nehmen. 

(4) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der 
Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt 
auf die Inanspruchnahme durch die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsbe-
rechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Perso-
nensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Ju-
gendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. 
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SGB VIII § 27 Hilfe zur Erziehung 
 
(1)  Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugend-

lichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erziehung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder 
des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für sei-
ne Entwicklung geeignet und notwendig ist. 

(2)  Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Art 
und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei 
soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. 
Die Hilfe ist in der Regel im Inland zu erbringen; sie darf nur dann im Ausland erbracht 
werden, wenn dies nach Maßgabe der Hilfeplanung zur Erreichung des Hilfezieles im 
Einzelfall erforderlich ist. 

(2a)  Ist eine Erziehung des Kindes oder Jugendlichen außerhalb des Elternhauses erforder-
lich, so entfällt der Anspruch auf Hilfe zur Erziehung nicht dadurch, dass eine andere 
unterhaltspflichtige Person bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen; die Gewährung 
von Hilfe zur Erziehung setzt in diesem Fall voraus, dass diese Person bereit und ge-
eignet ist, den Hilfebedarf in Zusammenarbeit mit dem Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe nach Maßgabe der §§ 36 und 37 zu decken. 

(3)  Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit 
verbundener therapeutischer Leistungen. Sie soll bei Bedarf Ausbildungs- und Be-
schäftigungsmaßnahmen im Sinne des § 13 Abs. 2 einschließen. 

(4)  Wird ein Kind oder eine Jugendliche während ihres Aufenthaltes in einer Einrichtung 
oder einer Pflegefamilie selbst Mutter eines Kindes, so umfasst die Hilfe zur Erziehung 
auch die Unterstützung bei der Pflege und Erziehung dieses Kindes. 

 
 
 
SGB VIII § 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen 
 
(1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine 

Obhut zu nehmen, wenn  
1. das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder 
2. eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhut-

nahme erfordert und  
a) die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder 
b) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann o-
der 

3. ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach 
Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im 
Inland aufhalten. Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen Ju-
gendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer 
sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen; im Fall von Satz 1 Nr. 2 auch ein Kind 
oder einen Jugendlichen von einer anderen Person wegzunehmen. 

(2) Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme ge-
führt hat, zusammen mit dem Kind oder dem Jugendlichen zu klären und Möglichkeiten 
der Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen. Dem Kind oder dem Jugendlichen ist unverzüg-
lich Gelegenheit zu geben, eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen. Das Ju-
gendamt hat während der Inobhutnahme für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 
zu sorgen und dabei den notwendigen Unterhalt und die Krankenhilfe sicherzustellen. 
Das Jugendamt ist während der Inobhutnahme berechtigt, alle Rechtshandlungen vorzu-
nehmen, die zum Wohl des Kindes oder Jugendlichen notwendig sind; der mutmaßliche 
Wille der Personensorge- oder der Erziehungsberechtigten ist dabei angemessen zu be-
rücksichtigen. 

(3) Das Jugendamt hat im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 die Personensorge- oder 
Erziehungsberechtigten unverzüglich von der Inobhutnahme zu unterrichten und mit ih-
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nen das Gefährdungsrisiko abzuschätzen. Widersprechen die Personensorge- oder Er-
ziehungsberechtigten der Inobhutnahme, so hat das Jugendamt unverzüglich  

 
1. das Kind oder den Jugendlichen den Personensorge- oder Erziehungsberechtigten 

zu übergeben, sofern nach der Einschätzung des Jugendamts eine Gefährdung des 
Kindeswohls nicht besteht oder die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten be-
reit und in der Lage sind, die Gefährdung abzuwenden oder 

2. eine Entscheidung des Familiengerichts über die erforderlichen Maßnahmen zum 
Wohl des Kindes oder des Jugendlichen herbeizuführen. Sind die Personensorge- 
oder Erziehungsberechtigten nicht erreichbar, so gilt Satz 2 Nr. 2 entsprechend. Im 
Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 ist unverzüglich die Bestellung eines Vormunds oder 
Pflegers zu veranlassen. Widersprechen die Personensorgeberechtigten der Inob-
hutnahme nicht, so ist unverzüglich ein Hilfeplanverfahren zur Gewährung einer Hilfe 
einzuleiten. 

(4) Die Inobhutnahme endet mit  
1. der Übergabe des Kindes oder Jugendlichen an die Personensorge- oder Erzie-

hungsberechtigten, 
2. der Entscheidung über die Gewährung von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch. 

(5) Freiheitsentziehende Maßnahmen im Rahmen der Inobhutnahme sind nur zulässig, 
wenn und soweit sie erforderlich sind, um eine Gefahr für Leib oder Leben des Kindes 
oder des Jugendlichen oder eine Gefahr für Leib oder Leben Dritter abzuwenden. Die 
Freiheitsentziehung ist ohne gerichtliche Entscheidung spätestens mit Ablauf des Tages 
nach ihrem Beginn zu beenden. 

(6) Ist bei der Inobhutnahme die Anwendung unmittelbaren Zwangs erforderlich, so sind die 
dazu befugten Stellen hinzuzuziehen. 

 
 
 
SGB VIII § 50 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familienge-
richten 
 
(1) Das Jugendamt unterstützt das Vormundschaftsgericht und das Familiengericht bei allen 

Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Es 
hat in Verfahren vor dem Vormundschafts- und dem Familiengericht mitzuwirken, die in 
den §§ 49 und 49a des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit genannt sind. 

(2) Das Jugendamt unterrichtet insbesondere über angebotene und erbrachte Leistungen, 
bringt erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes oder des 
Jugendlichen ein und weist auf weitere Möglichkeiten der Hilfe hin 

 
 
 
SGB VIII § 62 Datenerhebung 
 
(1) Sozialdaten dürfen nur erhoben werden, soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der jeweiligen 

Aufgabe erforderlich ist. 
(2) Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. Er ist über die Rechtsgrundlage der Er-

hebung sowie die Zweckbestimmungen der Erhebung und Verwendung aufzuklären, so-
weit diese nicht offenkundig sind. 

(3) Ohne Mitwirkung des Betroffenen dürfen Sozialdaten nur erhoben werden, wenn  
1. eine gesetzliche Bestimmung dies vorschreibt oder erlaubt oder 
2. ihre Erhebung beim Betroffenen nicht möglich ist oder die jeweilige Aufgabe ihrer Art 

nach eine Erhebung bei anderen erfordert, die Kenntnis der Daten aber erforderlich 
ist für  
a) die Feststellung der Voraussetzungen oder für die Erfüllung einer Leistung nach 

diesem Buch oder 
b) die Feststellung der Voraussetzungen für die Erstattung einer Leistung nach § 50 

des Zehnten Buches oder 
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c) die Wahrnehmung einer Aufgabe nach den §§ 42 bis 48a und nach § 52 oder 
d) die Erfüllung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a oder 

 
3. die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde 

und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen des Betrof-
fenen beeinträchtigt werden oder 

4. die Erhebung bei dem Betroffenen den Zugang zur Hilfe ernsthaft gefährden würde. 
(4) Ist der Betroffene nicht zugleich Leistungsberechtigter oder sonst an der Leistung betei-

ligt, so dürfen die Daten auch beim Leistungsberechtigten oder einer anderen Person, die 
sonst an der Leistung beteiligt ist, erhoben werden, wenn die Kenntnis der Daten für die 
Gewährung einer Leistung nach diesem Buch notwendig ist. Satz 1 gilt bei der Erfüllung 
anderer Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 3 entsprechend. 

 
 
 
SGB VIII § 64 Datenübermittlung und -nutzung 
 
(1)  Sozialdaten dürfen zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden, zu dem sie erhoben 

worden sind. 
(2)  Eine Übermittlung für die Erfüllung von Aufgaben nach § 69 des Zehnten Buches ist 

abweichend von Absatz 1 nur zulässig, soweit dadurch der Erfolg einer zu gewähren-
den Leistung nicht in Frage gestellt wird. 

(2a) Vor einer Übermittlung an eine Fachkraft, die der verantwortlichen Stelle nicht ange-
hört, sind die Sozialdaten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, soweit die Auf-
gabenerfüllung dies zulässt. 

(3)  Sozialdaten dürfen beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe zum Zwecke der Planung 
im Sinne des § 80 gespeichert oder genutzt werden; sie sind unverzüglich zu anonymi-
sieren. 

 
 
 
SGB VIII § 65 Besonderer Vertrauensschutz in der persönlichen und erzieherischen 
Hilfe 
 
(1) Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der öffentlichen Jugendhilfe zum Zweck 

persönlicher und erzieherischer Hilfe anvertraut worden sind, dürfen von diesem nur wei-
tergegeben werden  
1. mit der Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, oder 
2. dem Vormundschafts- oder dem Familiengericht zur Erfüllung der Aufgaben nach § 

8a Abs. 3, wenn angesichts einer Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines 
Jugendlichen ohne diese Mitteilung eine für die Gewährung von Leistungen notwen-
dige gerichtliche Entscheidung nicht ermöglicht werden könnte, oder 

3. dem Mitarbeiter, der aufgrund eines Wechsels der Fallzuständigkeit im Jugendamt 
oder eines Wechsels der örtlichen Zuständigkeit für die Gewährung oder Erbringung 
der Leistung verantwortlich ist, wenn Anhaltspunkte für eine Gefährdung des Kindes-
wohls gegeben sind und die Daten für eine Abschätzung des Gefährdungsrisikos 
notwendig sind, oder 

4. an die Fachkräfte, die zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos nach § 
8a hinzugezogen werden; § 64 Abs. 2a bleibt unberührt, oder 

5. unter den Voraussetzungen, unter denen eine der in § 203 Abs. 1 oder 3 des Straf-
gesetzbuches genannten Personen dazu befugt wäre. Gibt der Mitarbeiter anvertrau-
te Sozialdaten weiter, so dürfen sie vom Empfänger nur zu dem Zweck weitergege-
ben werden, zu dem er diese befugt erhalten hat. 

(2) § 35 Abs. 3 des Ersten Buches gilt auch, soweit ein behördeninternes Weitergabeverbot 
nach Absatz 1 besteht. 
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Grundgesetz 
 
Artikel 6 
 
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 

ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Geset-

zes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder 
wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. 

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. 
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für 

ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen 
wie den ehelichen Kindern. 

 
 
 
BGB  
 
BGB § 1666 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls 
 
(1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen ge-

fährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden,  
so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr er-
forderlich sind. 

(2) In der Regel ist anzunehmen, dass das Vermögen des Kindes gefährdet ist, wenn der 
Inhaber der Vermögenssorge seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind oder seine mit 
der Vermögenssorge verbundenen Pflichten verletzt oder Anordnungen des Gerichts, die 
sich auf die Vermögenssorge beziehen, nicht befolgt. 

(3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere  
1. Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 

und der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen, 
2. Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, 
3. Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine 

andere Wohnung zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzu-
halten oder zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind re-
gelmäßig aufhält, 

4. Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem 
Kind herbeizuführen, 

5. die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge, 
6. die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge. 

(4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung 
gegen einen Dritten treffen. 

 
 
 
BGB § 1666a Grundsatz der Verhältnismäßigkeit; Vorrang öffentlicher Hilfen 
 
(1) Maßnahmen, mit denen eine Trennung des Kindes von der elterlichen Familie verbunden 

ist, sind nur zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise, auch nicht durch öffentli-
che Hilfen, begegnet werden kann. Dies gilt auch, wenn einem Elternteil vorübergehend 
oder auf unbestimmte Zeit die Nutzung der Familienwohnung untersagt werden soll. Wird 
einem Elternteil oder einem Dritten die Nutzung der vom Kind mitbewohnten oder einer 
anderen Wohnung untersagt, ist bei der Bemessung der Dauer der Maßnahme auch zu 
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berücksichtigen, ob diesem das Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem 
Grundstück zusteht, auf dem sich die Wohnung befindet; Entsprechendes gilt für das  

 
 

Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht, das dingliche Wohnrecht oder wenn der El-
ternteil oder Dritte Mieter der Wohnung ist. 

(2) Die gesamte Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere Maßnahmen er-
folglos geblieben sind oder wenn anzunehmen ist, dass sie zur Abwendung der Gefahr 
nicht ausreichen. 

 
 
 
StGB 
 
StGB § 12 Verbrechen und Vergehen 
 
(1) Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem 

Jahr oder darüber bedroht sind.  
(2) Vergehen sind rechtswidrige Taten, die im Mindestmaß mit einer geringeren Freiheits-

strafe oder die mit Geldstrafe bedroht sind.  
(3) Schärfungen oder Milderungen, die nach den Vorschriften des Allgemeinen Teils oder für 

besonders schwere oder minder schwere Fälle vorgesehen sind, bleiben für die Eintei-
lung außer Betracht.  

 
 
 
StGB § 13 Begehen durch Unterlassen 
 
(1) Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwenden, der zum Tatbestand eines Strafgesetzes 

gehört, ist nach diesem Gesetz nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen 
hat, dass der Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des ge-
setzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht. 

(2) Die Strafe kann nach § 49 Abs. 1 gemildert werden. 
 
 
 
StGB § 34 Rechtfertigender Notstand 
 
Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Eh-
re, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder ei-
nem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstrei-
tenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen dro-
henden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies 
gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.  
 
 
 
StGB § 35 Entschuldigender Notstand 
 
(1) Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib oder 

Freiheit eine rechtswidrige Tat begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen oder 
einer anderen ihm nahestehenden Person abzuwenden, handelt ohne Schuld. Dies gilt 
nicht, soweit dem Täter nach den Umständen, namentlich weil er die Gefahr selbst verur-
sacht hat oder weil er in einem besonderen Rechtsverhältnis stand, zugemutet werden 
konnte, die Gefahr hinzunehmen; jedoch kann die Strafe nach § 49 Abs. 1 gemildert 
werden, wenn der Täter nicht mit Rücksicht auf ein besonderes Rechtsverhältnis die Ge-
fahr hinzunehmen hatte. 
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(2) Nimmt der Täter bei Begehung der Tat irrig Umstände an, welche ihn nach Absatz 1 ent-
schuldigen würden, so wird er nur dann bestraft, wenn er den Irrtum vermeiden konnte. 
Die Strafe ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern. 

 
 
StGB § 171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 
 
Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer Person unter sechzehn Jahren 
gröblich verletzt und dadurch den Schutzbefohlenen in die Gefahr bringt, in seiner körperli-
chen oder psychischen Entwicklung erheblich geschädigt zu werden, einen kriminellen Le-
benswandel zu führen oder der Prostitution nachzugehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
 
 
 
StGB § 203 Verletzung von Privatgeheimnissen 
 
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich 

gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm 
als  
1.  Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der 

für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich ge-
regelte Ausbildung erfordert, 

 
2.  Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlussprüfung, 
 
3.  Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Ver-

fahren, Wirtschaftsprüfer, vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevoll-
mächtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts-, Patent-
anwalts-, Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder Steuerberatungsgesellschaft, 

4.  Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für Suchtfragen in 
einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stif-
tung des öffentlichen Rechts anerkannt ist. 

4a. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 
des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

5.  staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpädagogen 
oder 

6.  Angehörigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversi-
cherung oder einer privatärztlichen, steuerberaterlichen oder anwaltlichen Verrech-
nungsstelle anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheits-
strafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum per-
sönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnis, offenbart, das ihm als  
1.  Amtsträger, 
2.  für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
3.  Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahr-

nimmt, 
4.  Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen 

Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst 
Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschus-
ses oder Rates, 

5.  öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner 
Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder 

6.  Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der 
Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes 
förmlich verpflichtet worden ist, anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. 
Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben über persönliche 
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oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche 
Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentli-
chen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt. 

 
(2a)  Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Beauftragter für den Datenschutz 

unbefugt ein fremdes Geheimnis im Sinne dieser Vorschriften offenbart, das einem in 
den Absätzen 1 und 2 Genannten in dessen beruflicher Eigenschaft anvertraut worden 
oder sonst bekannt geworden ist und von dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als 
Beauftragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt hat. 

(3)  Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer 
Rechtsanwaltskammer gleich. Den in Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre be-
rufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf 
den Beruf tätig sind. Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach 
dem Tod des zur Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Ge-
heimnis von dem Verstorbenen oder aus dessen Nachlass erlangt hat. 

(4)  Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis 
nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart. 

(5)  Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu berei-
chern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafe. 

 
 
StGB Fußnote 
§ 203 Abs. 1 Nr. 4a: Die anerkannten Beratungsstellen nach § 218b Abs. 2 Nr. 1 StGB ste-
hen den anerkannten Beratungsstellen nach § 3 des G über die Aufklärung, Verhütung, Fa-
milien-planung und Beratung gleich gem. BVerfGE v. 4.8.1992 I 1585 - 2 BvO 16/92 u. a. - 
 
 
 
StGB § 223 Körperverletzung 
 
(1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird 

mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Der Versuch ist strafbar. 
 
 
 
SGB X 
 
SGB X § 4 Voraussetzungen und Grenzen der Amtshilfe 
 
(1) Eine Behörde kann um Amtshilfe insbesondere dann ersuchen, wenn sie  

1. aus rechtlichen Gründen die Amtshandlung nicht selbst vornehmen kann, 
2. aus tatsächlichen Gründen, besonders weil die zur Vornahme der Amtshandlung er-

forderlichen Dienstkräfte oder Einrichtungen fehlen, die Amtshandlung nicht selbst 
vornehmen kann, 

3. zur Durchführung ihrer Aufgaben auf die Kenntnis von Tatsachen angewiesen ist, die 
ihr unbekannt sind und die sie selbst nicht ermitteln kann, 

4. zur Durchführung ihrer Aufgaben Urkunden oder sonstige Beweismittel benötigt, die 
sich im Besitz der ersuchten Behörde befinden, 

5. die Amtshandlung nur mit wesentlich größerem Aufwand vornehmen könnte als die 
ersuchte Behörde. 

(2) Die ersuchte Behörde darf Hilfe nicht leisten, wenn  
1. sie hierzu aus rechtlichen Gründen nicht in der Lage ist, 
2. durch die Hilfeleistung dem Wohl des Bundes oder eines Landes erhebliche Nachtei-

le bereitet würden. Die ersuchte Behörde ist insbesondere zur Vorlage von Urkunden 
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oder Akten sowie zur Erteilung von Auskünften nicht verpflichtet, wenn die Vorgänge 
nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach geheim gehalten werden müssen. 

(3) Die ersuchte Behörde braucht Hilfe nicht zu leisten, wenn  
1. eine andere Behörde die Hilfe wesentlich einfacher oder mit wesentlich geringerem 

Aufwand leisten kann, 
 
2. sie die Hilfe nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand leisten könnte, 
3. sie unter Berücksichtigung der Aufgaben der ersuchenden Behörde durch die Hilfe-

leistung die Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben ernstlich gefährden würde. 
(4) Die ersuchte Behörde darf die Hilfe nicht deshalb verweigern, weil sie das Ersuchen aus 

anderen als den in Absatz 3 genannten Gründen oder weil sie die mit der Amtshilfe zu 
verwirklichende Maßnahme für unzweckmäßig hält. 

(5) Hält die ersuchte Behörde sich zur Hilfe nicht für verpflichtet, teilt sie der ersuchenden 
Behörde ihre Auffassung mit. Besteht diese auf der Amtshilfe, entscheidet über die Ver-
pflichtung zur Amtshilfe die gemeinsame Aufsichtsbehörde oder, sofern eine solche nicht 
besteht, die für die ersuchte Behörde zuständige Aufsichtsbehörde. 

 
 
 
SGB X § 67 Begriffsbestimmungen 
 
(1) Sozialdaten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 

bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener), die von einer in § 35 
des Ersten Buches genannten Stelle im Hinblick auf ihre Aufgaben nach diesem Ge- 
setzbuch erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. Betriebs- und Geschäftsgeheim-
nisse sind alle betriebs- oder geschäftsbezogenen Daten, auch von juristischen Perso-
nen, die Geheimnischarakter haben. 
 

(2) Aufgaben nach diesem Gesetzbuch sind, soweit dieses Kapitel angewandt wird, auch  
1. Aufgaben auf Grund von Verordnungen, deren Ermächtigungsgrundlage sich im 

Sozialgesetzbuch befindet, 
2. Aufgaben auf Grund von über- und zwischenstaatlichem Recht im Bereich der sozi-

alen Sicherheit, 
3. Aufgaben auf Grund von Rechtsvorschriften, die das Erste und Zehnte Buch des 

Sozialgesetzbuches für entsprechend anwendbar erklären, und 
4. Aufgaben auf Grund des Arbeitssicherheitsgesetzes und Aufgaben, soweit sie den 

in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen durch Gesetz zugewiesen sind. § 8 
Abs. 1 Satz 3 des Arbeitssicherheitsgesetzes bleibt unberührt. 

(3) Automatisiert im Sinne dieses Gesetzbuches ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nut-
zung von Sozialdaten, wenn sie unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen durch-
geführt wird (automatisierte Verarbeitung). Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht 
automatisierte Sammlung von Sozialdaten, die gleichartig aufgebaut ist und nach be-
stimmten Merkmalen zugänglich ist und ausgewertet werden kann. 

(4) (weggefallen) 
(5) Erheben ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen. 
(6) Verarbeiten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen von So-

zialdaten. Im Einzelnen ist, ungeachtet der dabei angewendeten Verfahren  
1. Speichern das Erfassen, Aufnehmen oder Aufbewahren von Sozialdaten auf einem 

Datenträger zum Zwecke ihrer weiteren Verarbeitung oder Nutzung, 
2. Verändern das inhaltliche Umgestalten gespeicherter Sozialdaten, 
3. Übermitteln das Bekanntgeben gespeicherter oder durch Datenverarbeitung ge-

wonnener Sozialdaten an einen Dritten in der Weise, dass  
a) die Daten an den Dritten weitergegeben werden oder 
b) der Dritte zur Einsicht oder zum Abruf bereitgehaltene Daten einsieht oder abruft; 

Übermitteln im Sinne dieses Gesetzbuches ist auch das Bekanntgeben nicht ge-
speicherter Sozialdaten, 

4. Sperren das vollständige oder teilweise Untersagen der weiteren Verarbeitung oder 
Nutzung von Sozialdaten durch entsprechende Kennzeichnung, 
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5. Löschen das Unkenntlichmachen gespeicherter Sozialdaten. 
(7) Nutzen ist jede Verwendung von Sozialdaten, soweit es sich nicht um Verarbeitung 

handelt, auch die Weitergabe innerhalb der verantwortlichen Stelle. 
(8) Anonymisieren ist das Verändern von Sozialdaten derart, dass die Einzelangaben über 

persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnis- 
 

mäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder be-
stimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. 

(9) (8a) Pseudonymisieren ist das Ersetzen des Namens und anderer Identifikationsmerk-
male durch ein Kennzeichen zu dem Zweck, die Bestimmung des Betroffenen auszu-
schließen oder wesentlich zu erschweren. 

(10) Verantwortliche Stelle ist jede Person oder Stelle, die Sozialdaten für sich selbst er-
hebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere im Auftrag vornehmen lässt. Wer-
den Sozialdaten von einem Leistungsträger im Sinne von § 12 des Ersten Buches er-
hoben, verarbeitet oder genutzt, ist verantwortliche Stelle der Leistungsträger. Ist der 
Leistungsträger eine Gebietskörperschaft, so sind eine verantwortliche Stelle die  
Organisationseinheiten, die eine Aufgabe nach einem der besonderen Teile dieses Ge-
setzbuches funktional durchführen. 

(11) Empfänger ist jede Person oder Stelle, die Sozialdaten erhält. Dritter ist jede Person 
oder Stelle außerhalb der verantwortlichen Stelle. Dritte sind nicht der Betroffene sowie 
diejenigen Personen und Stellen, die im Inland, in einem anderen Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Eu-
ropäischen Wirtschaftsraum Sozialdaten im Auftrag erheben, verarbeiten oder nutzen. 

(12) Nicht-öffentliche Stellen sind natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und 
andere Personenvereinigungen des privaten Rechts, soweit sie nicht unter § 81 Abs. 3 
fallen. 

(13) Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und eth-
nische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. 

 
 
 
SGB X § 68 Übermittlung für Aufgaben der Polizeibehörden, der Staatsanwaltschaften 
und Gerichte, der Behörden der Gefahrenabwehr oder zur Durchsetzung öffentlich-
rechtlicher Ansprüche 
 
(1)  Zur Erfüllung von Aufgaben der Polizeibehörden, der Staatsanwaltschaften und Gerich-

te, der Behörden der Gefahrenabwehr, der Justizvollzugsanstalten oder zur Durchset-
zung von öffentlich-rechtlichen Ansprüchen in Höhe von mindestens 600 Euro ist es zu-
lässig, im Einzelfall auf Ersuchen Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, derzeiti-
ge Anschrift des Betroffenen, seinen derzeitigen oder zukünftigen Aufenthalt sowie 
Namen und Anschriften seiner derzeitigen Arbeitgeber zu übermitteln, soweit kein 
Grund zur Annahme besteht, dass dadurch schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
beeinträchtigt werden, und wenn das Ersuchen nicht länger als sechs Monate zurück-
liegt. Die ersuchte Stelle ist über § 4 Abs. 3 hinaus zur Übermittlung auch dann nicht 
verpflichtet, wenn sich die ersuchende Stelle die Angaben auf andere Weise beschaf-
fen kann. Satz 2 findet keine Anwendung, wenn das Amtshilfeersuchen zur Durchfüh-
rung einer Vollstreckung nach § 66 erforderlich ist. 

(1a)  Zu dem in § 7 Abs. 2 des Internationalen Familienrechtsverfahrensgesetzes bezeichne-
ten Zweck ist es zulässig, der in dieser Vorschrift bezeichneten Zentralen Behörde auf 
Ersuchen im Einzelfall den derzeitigen Aufenthalt des Betroffenen zu übermitteln, so-
weit kein Grund zur Annahme besteht, dass dadurch schutzwürdige Interessen des Be-
troffenen beeinträchtigt werden. 

(2)  Über das Übermittlungsersuchen entscheidet der Leiter der ersuchten Stelle, sein all-
gemeiner Stellvertreter oder ein besonders bevollmächtigter Bediensteter. 

(3)  Eine Übermittlung der in Absatz 1 Satz 1 genannten Sozialdaten, von Angaben zur 
Staats- und Religionsangehörigkeit, früherer Anschriften der Betroffenen, von Namen 
und Anschriften früherer Arbeitgeber der Betroffenen sowie von Angaben über an Be-



 - 11 - 

troffene erbrachte oder demnächst zu erbringende Geldleistungen ist zulässig, soweit 
sie zur Durchführung einer nach Bundes- oder Landesrecht zulässigen Rasterfahndung 
erforderlich ist. § 67d Abs. 2 Satz 1 findet keine Anwendung; § 15 Abs. 2 Satz 2 und 3 
des Bundesdatenschutzgesetzes gilt entsprechend. 

 
 
SGB X § 69 Übermittlung für die Erfüllung sozialer Aufgaben 
 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist  

1. für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben worden sind oder für die Erfüllung 
einer gesetzlichen Aufgabe der übermittelnden Stelle nach diesem Gesetzbuch oder 
einer solchen Aufgabe des Dritten, an den die Daten übermittelt werden, wenn er ei-
ne in § 35 des Ersten Buches genannte Stelle ist, 

2. für die Durchführung eines mit der Erfüllung einer Aufgabe nach Nummer 1 zusam-
menhängenden gerichtlichen Verfahrens einschließlich eines Strafverfahrens oder 

3. für die Richtigstellung unwahrer Tatsachenbehauptungen des Betroffenen im Zu-
sammenhang mit einem Verfahren über die Erbringung von Sozialleistungen; die Ü-
bermittlung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die zuständige oberste Bun-
des- oder Landesbehörde. 

(2) Für die Erfüllung einer gesetzlichen oder sich aus einem Tarifvertrag ergebenden Aufga-
be sind den in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen gleichgestellt  
1. die Stellen, die Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz, dem Bundesentschä-

digungsgesetz, dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnah-
men, dem Unterhaltssicherungsgesetz, dem Beamtenversorgungsgesetz und den 
Vorschriften, die auf das Beamtenversorgungsgesetz verweisen, dem Soldatenver-
sorgungsgesetz, dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz und den 
Vorschriften der Länder über die Gewährung von Blinden- und Pflegegeldleistungen 
zu erbringen haben, 

2. die gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien im Sinne des § 4 Abs. 2 
des Tarifvertragsgesetzes, die Zusatzversorgungseinrichtungen des öffentlichen 
Dienstes und die öffentlich-rechtlichen Zusatzversorgungseinrichtungen, 

3. die Bezügestellen des öffentlichen Dienstes, soweit sie kindergeldabhängige Leistun-
gen des Besoldungs-, Versorgungs- und Tarifrechts unter Verwendung von perso-
nenbezogenen Kindergelddaten festzusetzen haben. 

(3) Die Übermittlung von Sozialdaten durch die Bundesagentur für Arbeit an die Kranken-
kassen ist zulässig, soweit sie erforderlich ist, den Krankenkassen die Feststellung der 
Arbeitgeber zu ermöglichen, die am Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen nach dem 
Aufwendungsausgleichsgesetz teilnehmen. 

(4) Die Krankenkassen sind befugt, einem Arbeitgeber mitzuteilen, ob die Fortdauer einer 
Arbeitsunfähigkeit oder eine erneute Arbeitsunfähigkeit eines Arbeitnehmers auf dersel-
ben Krankheit beruht; die Übermittlung von Diagnosedaten an den Arbeitgeber ist nicht 
zulässig. 

(5) Die Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 
der Rechnungshöfe und der anderen Stellen, auf die § 67c Abs. 3 Satz 1 Anwendung 
findet. 

 
 
 
SGB X § 71 Übermittlung für die Erfüllung besonderer gesetzlicher Pflichten und Mit-
teilungsbefugnisse 
 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für die Erfüllung 

der gesetzlichen Mitteilungspflichten  
1. zur Abwendung geplanter Straftaten nach § 138 des Strafgesetzbuches, 
2. zum Schutz der öffentlichen Gesundheit nach § 8 des Infektionsschutzgesetzes vom 

20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
3. zur Sicherung des Steueraufkommens nach den §§ 93, 97, 105, 111 Abs. 1 und 5, § 

116 der Abgabenordnung und § 32b Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes, soweit 
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diese Vorschriften unmittelbar anwendbar sind, und zur Mitteilung von Daten der aus-
ländischen Unternehmen, die auf Grund bilateraler Regierungsvereinbarungen über 
die Beschäftigung von Arbeitnehmern zur Ausführung von Werkverträgen tätig wer-
den, nach § 93a der Abgabenordnung, 

4. (weggefallen) 
 
5. zur Überprüfung der Voraussetzungen für die Einziehung der Ausgleichszahlungen 

und für die Leistung von Wohngeld nach § 37b des Wohngeldgesetzes, 
6. zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung nach dem Schwarz-

arbeitsbekämpfungsgesetz, 
7. zur Mitteilung in das Gewerbezentralregister einzutragender Tatsachen an die Regis-

terbehörde, 
8. zur Erfüllung der Aufgaben der statistischen Ämter der Länder und des Statistischen 

Bundesamtes gemäß § 3 Abs. 1 des Statistikregistergesetzes zum Aufbau und zur 
Führung des Statistikregisters, 

9. zur Aktualisierung des Betriebsregisters nach § 97 Abs. 5 des Agrarstatistikgesetzes, 
10. zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung Bund als zentraler 

Stelle nach § 22a und § 91 Abs. 1 Satz 1 des Einkommensteuergesetzes oder 
11. zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-

See/Verwaltungsstelle Cottbus, soweit sie bei geringfügig Beschäftigten Aufgaben 
nach dem Einkommensteuergesetz durchführt. 
Erklärungspflichten als Drittschuldner, welche das Vollstreckungsrecht vorsieht, wer-
den durch Bestimmungen dieses Gesetzbuches nicht berührt. Eine Übermittlung von 
Sozialdaten ist zulässig, soweit sie erforderlich ist für die Erfüllung der gesetzlichen 
Pflichten zur Sicherung und Nutzung von Archivgut nach den §§ 2 und 5 des Bun-
desarchivgesetzes oder entsprechenden gesetzlichen Vorschriften der Länder, die 
die Schutzfristen dieses Gesetzes nicht unterschreiten. Eine Übermittlung von Sozi-
aldaten ist auch zulässig, soweit sie erforderlich ist, Meldebehörden nach § 4a Abs. 3 
des Melderechtsrahmengesetzes über konkrete Anhaltspunkte für die Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit von diesen auf Grund Melderechts übermittelter Daten zu un-
terrichten. 

(2) Eine Übermittlung von Sozialdaten eines Ausländers ist auch zulässig, soweit sie erfor-
derlich ist  
1. im Einzelfall auf Ersuchen der mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes betrau-

ten Behörden nach § 87 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes mit der Maßgabe, dass 
über die Angaben nach § 68 hinaus nur mitgeteilt werden können  
a) für die Entscheidung über den Aufenthalt des Ausländers oder eines Familien-

angehörigen des Ausländers Daten über die Gewährung oder Nichtgewährung 
von Leistungen, Daten über frühere und bestehende Versicherungen und das 
Nichtbestehen einer Versicherung, 

b) für die Entscheidung über den Aufenthalt oder über die ausländerrechtliche Zu-
lassung oder Beschränkung einer Erwerbstätigkeit des Ausländers Daten über 
die Zustimmung nach § 4 Abs. 2 Satz 3, § 17 Satz 1, § 18 Satz 1 und § 19 Abs. 
1 des Aufenthaltsgesetzes, 

c) für eine Entscheidung über den Aufenthalt des Ausländers Angaben darüber, 
ob die in § 55 Abs. 2 Nr. 4 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Vorausset-
zungen vorliegen, und 

d) durch die Jugendämter für die Entscheidung über den weiteren Aufenthalt oder 
die Beendigung des Aufenthalts eines Ausländers, bei dem ein Ausweisungs-
grund nach den §§ 53 bis 56 des Aufenthaltsgesetzes vorliegt, Angaben über 
das zu erwartende soziale Verhalten, 

2. für die Erfüllung der in § 87 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes bezeichneten Mittei-
lungspflichten oder 

3. für die Erfüllung der in § 99 Abs. 1 Nr. 14 Buchstabe d und f des Aufenthaltsgeset-
zes bezeichneten Mitteilungspflichten, wenn die Mitteilung die Erteilung, den Wider-
ruf oder Beschränkungen der Zustimmung nach § 4 Abs. 2 Satz 3, § 17 Satz 1, § 
18 Satz 1 und § 19 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes oder eines Versicherungs-
schutzes oder die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
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nach dem Zweiten Buch betrifft. Daten über die Gesundheit eines Ausländers dür-
fen nur übermittelt werden,  
1.  wenn der Ausländer die öffentliche Gesundheit gefährdet und besondere 

Schutzmaßnahmen zum Ausschluss der Gefährdung nicht möglich sind oder 
von dem Ausländer nicht eingehalten werden oder 

 
2.  soweit sie für die Feststellung erforderlich sind, ob die Voraussetzungen des § 

55 Abs. 2 Nr. 4 des Aufenthaltsgesetzes vorliegen. 
(2a)  Eine Übermittlung personenbezogener Daten eines Leistungsberechtigten nach § 1 

des Asylbewerberleistungsgesetzes ist zulässig, soweit sie für die Durchführung des 
Asylbewerberleistungsgesetzes erforderlich ist. 

(3)  Eine Übermittlung von Sozialdaten ist auch zulässig, soweit es nach pflichtgemäßen 
Ermessen eines Leistungsträgers erforderlich ist, dem Vormundschaftsgericht die Be-
stellung eines Betreuers oder eine andere Maßnahme in Betreuungssachen zu ermög-
lichen. § 7 des Betreuungsbehördengesetzes gilt entsprechend. 

 
 
 
SGB X § 72 Übermittlung für den Schutz der inneren und äußeren Sicherheit 
 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie im Einzelfall für die rechtmäßi-

ge Erfüllung der in der Zuständigkeit der Behörden für Verfassungsschutz, des Bundes-
nachrichtendienstes, des Militärischen Abschirmdienstes und des Bundeskriminalamtes 
liegenden Aufgaben erforderlich ist. Die Übermittlung ist auf Angaben über Name und 
Vorname sowie früher geführte Namen, Geburtsdatum, Geburtsort, derzeitige und frühe-
re Anschriften des Betroffenen sowie Namen und Anschriften seiner derzeitigen und frü-
heren Arbeitgeber beschränkt. 

(2) Über die Erforderlichkeit des Übermittlungsersuchens entscheidet ein vom Leiter der er-
suchenden Stelle bestimmter Beauftragter, der die Befähigung zum Richteramt haben 
oder die Voraussetzungen des § 110 des Deutschen Richtergesetzes erfüllen soll. Wenn 
eine oberste Bundes- oder Landesbehörde für die Aufsicht über die ersuchende Stelle 
zuständig ist, ist sie über die gestellten Übermittlungsersuchen zu unterrichten. Bei der 
ersuchten Stelle entscheidet über das Übermittlungsersuchen der Behördenleiter oder 
sein allgemeiner Stellvertreter. 

 
 
 
SGB X § 73 Übermittlung für die Durchführung eines Strafverfahrens 
 
(1) Eine Übermittlung von Sozialdaten ist zulässig, soweit sie zur Durchführung eines Straf-

verfahrens wegen eines Verbrechens oder wegen einer sonstigen Straftat von erhebli-
cher Bedeutung erforderlich ist. 

(2) Eine Übermittlung von Sozialdaten zur Durchführung eines Strafverfahrens wegen einer 
anderen Straftat ist zulässig, soweit die Übermittlung auf die in § 72 Abs. 1 Satz 2 ge-
nannten Angaben und die Angaben über erbrachte oder demnächst zu erbringende 
Geldleistungen beschränkt ist. 

(3) Die Übermittlung nach den Absätzen 1 und 2 ordnet der Richter an. 
 
 
 
SGB X § 76 Einschränkung der Übermittlungsbefugnis bei besonders schutzwürdigen 
Sozialdaten 
 
(1) Die Übermittlung von Sozialdaten, die einer in § 35 des Ersten Buches genannten Stelle 

von einem Arzt oder einer anderen in § 203 Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches genann-
ten Person zugänglich gemacht worden sind, ist nur unter den Voraussetzungen zuläs-
sig, unter denen diese Person selbst übermittlungsbefugt wäre. 

(2) Absatz 1 gilt nicht  
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1. im Rahmen des § 69 Abs. 1 Nr. 1 und 2 für Sozialdaten, die im Zusammenhang mit 
einer Begutachtung wegen der Erbringung von Sozialleistungen oder wegen der 
Ausstellung einer Bescheinigung übermittelt worden sind, es sei denn, dass der Be-
troffene der Übermittlung widerspricht; der Betroffene ist von der verantwortlichen  

 
 

Stelle zu Beginn des Verwaltungsverfahrens in allgemeiner Form schriftlich auf das 
Widerspruchsrecht hinzuweisen, 

2. im Rahmen des § 69 Abs. 4 und 5 und des § 71 Abs. 1 Satz 3, 
3. im Rahmen des § 94 Abs. 2 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. 

(3) Ein Widerspruchsrecht besteht nicht in den Fällen des § 279 Abs. 5 in Verbindung mit § 
275 Abs. 1 bis 3 des Fünften Buches. 

 
 
 
SGB X § 83 Auskunft an den Betroffenen 
 
(4) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit  

1. die Auskunft die ordnungsgemäße Erfüllung der in der Zuständigkeit der verantwortli-
chen Stelle liegenden Aufgaben gefährden würde, 

2. die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst dem Wohle des Bundes 
oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder 

3. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer Rechtsvorschrift oder ih-
rem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen 
eines Dritten, geheim gehalten werden müssen, und deswegen das Interesse des 
Betroffenen an der Auskunftserteilung zurücktreten muss. 

 
 
 
SGB I 
 
SGB I § 35 Sozialgeheimnis 
 
(1) Jeder hat Anspruch darauf, dass die ihn betreffenden Sozialdaten (§ 67 Abs. 1 Zehntes 

Buch) von den Leistungsträgern nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder genutzt werden 
(Sozialgeheimnis). Die Wahrung des Sozialgeheimnisses umfasst die Verpflichtung, auch 
innerhalb des Leistungsträgers sicherzustellen, dass die Sozialdaten nur Befugten zu-
gänglich sind oder nur an diese weitergegeben werden. Sozialdaten der Beschäftigten 
und ihrer Angehörigen dürfen Personen, die Personalentscheidungen treffen oder daran 
mitwirken können, weder zugänglich sein noch von Zugriffsberechtigten weitergegeben 
werden. Der Anspruch richtet sich auch gegen die Verbände der Leistungsträger, die Ar-
beitsgemeinschaften der Leistungsträger und ihrer Verbände, die Datenstelle der Träger 
der Rentenversicherung, die in diesem Gesetzbuch genannten öffentlich-rechtlichen Ver-
einigungen, gemeinsame Servicestellen, Integrationsfachdienste, die Künstlersozialkas-
se, die Deutsche Post AG, soweit sie mit der Berechnung oder Auszahlung von Sozial-
leistungen betraut ist, die Behörden der Zollverwaltung, soweit sie Aufgaben nach § 2 
des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes, nach § 18h Abs. 7 des Vierten Buches und § 
66 des Zehnten Buches durchführen, die Versicherungsämter und Gemeindebehörden, 
sowie die anerkannten Adoptionsvermittlungsstellen (§ 2 Abs. 2 des Adoptionsvermitt-
lungsgesetzes), soweit sie Aufgaben nach diesem Gesetzbuch wahrnehmen, das Bun-
desamt für Güterverkehr, soweit es Aufgaben nach § 18h Abs. 7 Satz 3 des Vierten Bu-
ches durchführt, und die Stellen, die Aufgaben nach § 67c Abs. 3 des Zehnten Buches 
wahrnehmen. Die Beschäftigten haben auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei den ge-
nannten Stellen das Sozialgeheimnis zu wahren. 

(2) Eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Sozialdaten ist nur unter den Vorausset-
zungen des Zweiten Kapitels des Zehnten Buches zulässig. 

(3) Soweit eine Übermittlung nicht zulässig ist, besteht keine Auskunftspflicht, keine Zeug-
nispflicht und keine Pflicht zur Vorlegung oder Auslieferung von Schriftstücken, nicht au-
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tomatisierten Dateien und automatisiert erhobenen, verarbeiteten oder genutzten Sozial-
daten. 

(4) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse stehen Sozialdaten gleich. 
(5) Sozialdaten Verstorbener dürfen nach Maßgabe des Zweiten Kapitels des Zehnten Bu-

ches verarbeitet oder genutzt werden. Sie dürfen außerdem verarbeitet oder genutzt  
 

werden, wenn schutzwürdige Interessen des Verstorbenen oder seiner Angehörigen da-
durch nicht beeinträchtigt werden können. 

 
 
 
SGB I § 37 Vorbehalt abweichender Regelungen 
 
Das Erste und Zehnte Buch gelten für alle Sozialleistungsbereiche dieses Gesetzbuchs, so-
weit sich aus den übrigen Büchern nichts Abweichendes ergibt; § 68 bleibt unberührt. Der 
Vorbehalt gilt nicht für die §§ 1 bis 17 und 31 bis 36. Das Zweite Kapitel des Zehnten Buches  
geht dessen Erstem Kapitel vor, soweit sich die Ermittlung des Sachverhaltes auf Sozialda-
ten erstreckt. 
 
 
 
StPO 
 
StPO § 162 Antrag auf richterliche Untersuchungshandlung 
 
(1) Erachtet die Staatsanwaltschaft die Vornahme einer richterlichen Untersuchungshand-

lung für erforderlich, so stellt sie ihre Anträge bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk die-
se Handlung vorzunehmen ist. Hält sie richterliche Anordnungen für die Vornahme von 
Untersuchungshandlungen in mehr als einem Bezirk für erforderlich, so stellt sie ihre An-
träge bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk sie ihren Sitz hat. Satz 2 gilt nicht für richter-
liche Vernehmungen sowie dann, wenn die Staatsanwaltschaft den Untersuchungserfolg 
durch eine Verzögerung für gefährdet erachtet, die durch einen Antrag bei dem nach 
Satz 2 zuständigen Amtsgericht eintreten würde. 

(2) Die Zuständigkeit des Amtsgerichts wird durch eine nach der Antragstellung eintretende 
Veränderung der sie begründenden Umstände nicht berührt. 

(3) Der Richter hat zu prüfen, ob die beantragte Handlung nach den Umständen des Falles 
gesetzlich zulässig ist. 

 
 
 
StPO § 33  
 
(1) Eine Entscheidung des Gerichts, die im Laufe einer Hauptverhandlung ergeht, wird nach 

Anhörung der Beteiligten erlassen. 
(2) Eine Entscheidung des Gerichts, die außerhalb einer Hauptverhandlung ergeht, wird 

nach schriftlicher oder mündlicher Erklärung der Staatsanwaltschaft erlassen. 
(3) Bei einer in Absatz 2 bezeichneten Entscheidung ist ein anderer Beteiligter zu hören, 

bevor zu seinem Nachteil Tatsachen oder Beweisergebnisse, zu denen er noch nicht ge-
hört worden ist, verwertet werden. 

(4) Bei Anordnung der Untersuchungshaft, der Beschlagnahme oder anderer Maßnahmen 
ist Absatz 3 nicht anzuwenden, wenn die vorherige Anhörung den Zweck der Anordnung 
gefährden würde. Vorschriften, welche die Anhörung der Beteiligten besonders regeln, 
werden durch Absatz 3 nicht berührt. 

 


